
Alexanderwerk AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 05.11.2020 in Remscheid

Tagesordnungspunkte Aktien, für die
gültige

Stimmen
abgegeben

worden sind

Anteil am
Grundka-

pital

Ja in % Nein in %

TOP 2 dem Mitglied des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen

1.004.090 55,78 894.821 89,12 % 109.269 10,88 %

TOP 3 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen

1.294.334 71,91 1.294.324 99,99 % 10 0,01 %

TOP 4 Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019: „Der
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von
EUR 1.225.661,43 wird wie folgt verwendet: Es wird
eine Dividende in Höhe von EUR 0,22 je
dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt ein
Betrag in Höhe von EUR 396.000,00 ausgeschüttet.
Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR
829.661,43 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.404.434 78,02 1.028.583 73,24 % 375.851 26,76 %

TOP 5 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Max-Keith-Str. 66, 45136 Essen, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020 zu wählen

1.404.434 78,02 1.403.983 99,97 % 451 0,03 %



Alexanderwerk AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 05.11.2020 in Remscheid

Tagesordnungspunkte Aktien, für die
gültige

Stimmen
abgegeben

worden sind

Anteil am
Grundka-

pital

Ja in % Nein in %

TOP 6 § 20 Abs. 2 der Satzung wird geändert und
wie folgt neu gefasst: „Die Aktionäre haben darüber
hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür ist ein Nachweis
des Anteilsbesitzes in Textform durch den
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG
erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung zu beziehen und muss der
Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tage
der Hauptversammlung (Nachweisfrist) unter der in
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
zugehen. Der Vorstand kann in der Einberufung der
Hauptversammlung eine kürzere, in Tagen zu
bemessende Nachweisfrist vorsehen. Der Tag des
Zugangs des Nachweises und der Tag der
Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen.

1.395.294 77,52 1.395.284 99,99 % 10 0,01 %


